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Allgemeine Bedingungen für die Frachtführerhaftungsversicherung  

(AVB Frachtführer 2016 – Fassung Januar 2024) 

 
1. Gegenstand der Versicherung 

1.1 Gegenstand des Versicherungsvertrages ist die Haftung 
des Versicherungsnehmers aus während der Laufzeit die-
ses Versicherungsvertrages abgeschlossenen Frachtver-
trägen über die geschäftsmäßige oder entgeltliche Beför-
derung von Gütern mit Kraftfahrzeugen des eigenen Be-
triebes innerhalb des vereinbarten Geltungsbereichs nach 
Maßgabe 

1.1.1 der Bestimmungen des Handelsgesetzbuches (HGB) über 
das Frachtgeschäft (§§ 407 - 449); im Falle rechtswirksam 
vereinbarter Abweichungen gemäß § 449 Abs. 2 Nr. 1 
HGB leistet der Versicherer in der vereinbarten Höhe Er-
satz für Verlust oder Beschädigung, mindestens zwei und 
maximal vierzig Sonderziehungsrechte (SZR) je Kilo-
gramm des Rohgewichts der Sendung; 

1.1.2 sonstiger deutscher gesetzlicher Anspruchsgrundlagen, 
einschließlich Ansprüchen nach dem Recht der unerlaub-
ten Handlung (Deliktsrecht), wenn und soweit der Berech-
tigte diese Ansprüche (insbesondere den §§ 280, 823, 831 
BGB) anstelle der Haftung aus dem Frachtvertrag geltend 
macht; 

1.1.3 der marktüblichen allgemeinen Geschäftsbedingungen für 
Gütertransporte mit Kraftfahrzeugen innerhalb Deutsch-
lands, sofern der Versicherer dem Einschluss dieser Be-
dingungen in den Versicherungsschutz zugestimmt hat; 

1.1.4 des Übereinkommens über den Beförderungsvertrag im in-
ternationalen Straßengüterverkehr (CMR). 

1.1.5 Soweit der Versicherungsnehmer gelegentlich fremde 
Frachtführer (Subunternehmer) mit der Durchführung ver-
sicherter Transporte beauftragt, so ist seine Haftung hie-
raus mitversichert. 
Nicht versichert gilt die Haftung des Subunternehmers 
selbst. 

1.1.6 Versicherungsschutz besteht auch nach den nationalen 
Rechtsvorschriften der einzelnen Staaten über den inner-
staatlichen Güterverkehr mit Kraftfahrzeugen für Beförde-
rungen innerhalb des vereinbarten Geltungsbereiches, so-
weit die Voraussetzungen der gültigen KabotageVerord-
nung vorliegen. 
Ebenfalls versichert ist die Haftung nach den jeweils an-
wendbaren gesetzlichen Bestimmungen anderer Staaten, 
sofern sich der Versicherungsnehmer nicht mit Erfolg auf 
die Bestimmungen des 1. Absatzes berufen kann. Die De-
ckung ist in diesem Fall auf den reinen Güterschaden be-
grenzt. 

1.2 Falls besonders vereinbart, ist mitversichert die Haftung 

1.2.1 aus lndividualvereinbarungen; 

1.2.2 aus freigestelltem Güterverkehr gemäß § 2 des Güterkraft-
verkehrsgesetzes (GüKG) 

1.3 Im Bedarfsfall können auch Ersatzfahrzeuge eingesetzt 
werden, wenn eines der dokumentierten Fahrzeuge auf-
grund von Reparaturen/Inspektionen nicht einsatzbereit ist. 
Im Schadenfall ist der Versicherungsnehmer verpflichtet, 
diesen Nachweis zu erbringen. 

1.4 Vorsorgeversicherung 

1.4.1 Versicherungsschutz besteht im Umfang der sonstigen 
Vertragsbestimmungen auch für die Haftung aus folgenden 
vom Versicherungsnehmer nach Abschluss des Vertrages 
neu aufgenommene Risiken im Rahmen von Beförde-
rungsverträgen: 

1.4.2 Ausdehnung des Geltungsbereiches, jedoch maximal 
von/nach Staaten Europas, ausgenommen Armenien, 
Aserbaidschan, Georgien, Kasachstan, Moldau/Moldawi-
en, Russland, Ukraine, Weißrussland/Belarus, sowie dem 
asiatischen Teil der Türkei; 

1.4.3 Einsatz von zusätzlichen Fahrzeugen sowie Wechsel der 
Fahrzeuge; eine Meldung ist erforderlich, soweit ein fahr-
zeugbezogener Versicherungsbeitrag vereinbart ist; 

1.4.4 Güter, soweit sie nicht im Versicherungsschein bezeichnet 
sind; 

1.4.5 hinzukommende – rechtlich selbstständige – Tochterunter-
nehmen innerhalb Deutschlands; 

1.4.6 Der Versicherungsschutz beginnt sofort mit dem Eintritt 
des neuen Risikos, ohne dass es einer besonderen Anzei-
ge bedarf. 
Der Versicherungsnehmer ist verpflichtet, jedes neue Risi-
ko i.S. der Ziffern 1.4.1 - 1.4.5 spätestens innerhalb von 2 
Monaten, ab Eintritt der Risikoänderung, dem Versicherer 
zur Anzeige zu bringen. 

1.4.7 Unterlässt der Versicherungsnehmer die rechtzeitige An-
zeige oder kommt es nach deren Eingang beim Versiche-
rer nicht innerhalb eines Monats zu einer Einigung über 
den Beitrag und/oder den Umfang des Versicherungs-
schutzes für das neue Risiko, so entfällt der Versiche-
rungsschutz hierfür rückwirkend vom Eintritt der Risikoän-
derung an. 

1.4.8 Tritt der Versicherungsfall ein, bevor die Anzeige erfolgt ist, 
hat der Versicherungsnehmer zu beweisen, dass das neue 
Risiko erst nach dem Abschluss des Vertrages eingetreten 
ist und die Frist zur rechtzeitigen Anzeige noch nicht abge-
laufen war. 

2. Umfang des Versicherungsschutzes 

2.1 Versichert ist die Haftung des Versicherungsnehmers als 
Auftragnehmer aus versicherten Frachtverträgen gemäß 
Ziffer 1.1, soweit die damit zusammenhängenden Tätigkei-
ten im Versicherungsvertrag ausdrücklich dokumentiert 
sind. 
Versicherungsnehmer ist das im Antrag genannte Unter-
nehmen unter Einschluss aller rechtlich unselbstständigen 
inländischen Niederlassungen und Betriebsstätten. Andere 
Betriebe können nach Vereinbarung in die Versicherung 
einbezogen werden. 

2.2 Mitversichert ist die persönliche Haftpflicht des Fahrers, 
Beifahrers oder der sonstigen Arbeitnehmer des Versiche-
rungsnehmers aus dienstlichen Verrichtungen für Schä-
den, die Gegenstand des Versicherungsvertrages sind. 
Alle in dem Versicherungsvertrag bezüglich des Versiche-
rungsnehmers getroffenen Bestimmungen finden auch auf 
diese Personen sinngemäße Anwendung. Die Ausübung 
der Rechte aus dem Versicherungsvertrag steht aus-
schließlich dem Versicherungsnehmer zu; dieser bleibt ne-
ben dem Versicherten für die Erfüllung der Obliegenheiten 
verantwortlich. 

2.3 Die Versicherung umfasst die Prüfung der Haftpflichtfrage, 
die Freistellung des Versicherungsnehmers von berechtig-
ten Schadenersatzverpflichtungen und die Abwehr unbe-
gründeter Schadenersatzansprüche, die gegen den Versi-
cherungsnehmer als Auftragnehmer eines versicherten 
Verkehrsvertrages erhoben werden. Berechtigt sind Scha-
densersatzverpflichtungen dann, wenn der Versicherungs-
nehmer aufgrund Gesetzes, rechtskräftigen Urteils, Aner-
kenntnisses oder Vergleichs zur Entschädigung verpflichtet 
ist und der Versicherer hierdurch gebunden ist. Anerkennt-
nisse und Vergleiche, die vom Versicherungsnehmer ohne 
Zustimmung des Versicherers abgegeben oder geschlos-
sen worden sind, binden den Versicherer nur, soweit der 
Anspruch auch ohne Anerkenntnis oder Vergleich bestan-
den hätte. Ist die Schadensersatzverpflichtung des Versi-
cherungsnehmers mit bindender Wirkung für den Versiche-
rer festgestellt, hat der Versicherer den Versicherungs-
nehmer binnen zwei Wochen vom Anspruch des Dritten 
freizustellen. 

2.4 Der Versicherer ersetzt dem Versicherungsnehmer 

2.4.1 die Aufwendungen zur Abwendung oder Minderung eines 
ersatzpflichtigen Schadens, wenn der Schaden unmittelbar 
droht oder eingetreten ist, soweit der Versicherungsneh-9
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mer sie nach den Umständen für geboten halten durfte; 

2.4.2 die gerichtlichen und außergerichtlichen Kosten, soweit sie 
den Umständen nach geboten waren, gemäß § 101 Versi-
cherungsvertragsgesetz (VVG); 

2.4.3 die Kosten der Schadensfeststellung im gesetzlichen Um-
fang (vgl. § 430 HGB); 

2.4.4 Fracht, öffentliche Abgaben und sonstige Kosten aus An-
lass der Beförderung des Gutes im gesetzlichen Umfang 
(vgl. § 432 HGB); 

2.4.5 die aufgrund gesetzlicher oder behördlicher Verpflichtung 
erforderlichen Kosten zur Aufräumung und/oder Vernich-
tung oder Beseitigung des beschädigten Ladeguts; 

2.4.6 falls nicht etwas anderes vereinbart war, aufgewendete 
Beförderungsmehrkosten aus Anlass einer Fehlleitung, 
wenn sie zur Verhütung eines ersatzpflichtigen Schadens 
erforderlich waren; 

2.4.7 die auf die Ladung entfallenden HavarieGrosseBeiträge 
und leistet Sicherheiten. 
Der Versicherungsnehmer ist verpflichtet, die Güter nur 
gegen Zahlung der anteiligen HavarieGrosseBeiträge 
oder Stellung entsprechender HavarieGrosseSicher-
heiten durch den Auftraggeber, Empfänger oder deren 
Transportversicherer auszuliefern und die erhaltenen Gel-
der an den Versicherer zurückzuzahlen. 

2.5 Kommt es in einem Versicherungsfall zu einem Rechts-
streit über den Anspruch, so ersetzt der Versicherer die 
Prozesskosten in den Fällen der versicherten Haftung 
nach Ziffer 1. dieses Vertrages, wenn der Versicherungs-
nehmer die Führung des Prozesses dem Versicherer un-
verzüglich angeboten hat. Nicht ersetzt werden die Kosten 
einer Strafverteidigung oder eines Verfahrens wegen einer 
Ordnungswidrigkeit. 

2.6 Sollte die nach Ziffer 1. dieses Vertrages beschriebene 
Haftung des Versicherungsnehmers gleichzeitig anderwei-
tig versichert sein, so besteht über diesen Vertrag Versi-
cherungsschutz nur subsidiär. Dies gilt auch für die Erstat-
tung der Kosten gemäß Ziffer 2.4 und 2.5. 

3. Versicherungsausschlüsse bzw. -einschränkungen 

3.1 Ausgeschlossen vom Versicherungsschutz und auch über 
die Vorsorgeversicherung nicht wieder eingeschlossen 
sind, soweit nicht zwingende gesetzliche Vorschriften der 
Pflichtversicherung entgegenstehen, Ansprüche 

3.1.1 wegen Schäden, die vom Versicherungsnehmer oder sei-
nen Repräsentanten vorsätzlich begangen wurden; 

3.1.2 gegen die Arbeitnehmer des Versicherungsnehmers oder 
sonstige Erfüllungsgehilfen, wenn diese vorsätzlich gehan-
delt haben. 

3.2 Von der Versicherung ausgeschlossen sind ferner Ansprü-
che wegen Schäden 

3.2.1 aus Anlass von Beförderungen, bei denen öffentlich recht-
liche Vorschriften verletzt worden sind (z. B. Transporte 
ohne Erlaubnis); 

3.2.2 aus Anlass von Sondertransporten. Darunter fallen alle Be-
förderungen mit Fahrzeugen, die im Hinblick auf ihr Ge-
samtgewicht oder ihre Bauart erlaubnispflichtig sind oder 
solche Beförderungen, die einer Ausnahmegenehmigung 
von der StVO bedürfen (z. B. Schwerguttransporte) sowie 
Kran und Montagearbeiten; 

3.2.3 aus Anlass von der Beförderung von Kraftfahrzeugen und 
der Beförderung und Lagerung von abzuschleppenden 
oder zu bergenden Gütern; 

3.2.4 durch Krieg, kriegsähnliche Ereignisse, Bürgerkrieg, innere 
Unruhen, Aufruhr; 

3.2.5 durch Streik, Aussperrung, Arbeitsunruhen, terroristische 
Gewaltakte oder politische Gewalthandlungen; 

3.2.6 durch Verfügungen oder sonstige Eingriffe von hoher 
Hand, Wegnahme oder Beschlagnahme seitens einer 
staatlich anerkannten Macht; 

3.2.7 durch Kernenergie oder sonstige ionisierende Strahlung; 

3.2.8 an und Verlusten von Umzugsgut, Kunstgegenständen, 
Antiquitäten, Gemälden, Skulpturen und anderen Gütern, 
die einen Sonderwert haben, sofern der Einzelwert am Ort 
der Übernahme den Betrag von 5.000 € übersteigt; 

3.2.9 an und Verluste von Valoren, wie z. B. Edelmetallen, Edel-
steinen, Juwelen, Wertpapieren, Zahlungsmittel aller Art 
einschließlich EC, Kredit und CashKarten sowie Brief-
marken, Dokumente und Urkunden; 

3.2.10 aufgrund vertraglicher, im Verkehrsgewerbe nicht üblicher 
Vereinbarungen, wie Vertragsstrafen, Lieferfristgarantien 
usw., sowie aus Vereinbarungen, soweit sie über die Haf-
tungshöhe von 8,33 SZR je kg des Rohgewichts der Sen-
dung oder die für Verkehrsverträge geltende gesetzliche 
Haftung hinausgehen, wie z. B. Wert oder Interessever-
einbarungen nach Art. 24, 26 CMR (Ziffer 1.1.1, 2. Halb-
satz, bleibt unberührt); 

3.2.11 die strafähnlichen Charakter haben, z. B. Geldstrafen, 
Verwaltungsstrafen, Bußgelder, Erzwingungs und Siche-
rungsgelder und aus sonstigen Zahlungen mit Buß oder 
Strafcharakter und den damit zusammenhängenden Kos-
ten; 

3.2.12 aus Verkehrsverträgen über rechtswidrige Leistungen und 
Ansprüche im Zusammenhang mit der Durchführung 
rechtswidriger Leistungen durch den Versicherungsnehmer 
oder einen seiner Repräsentanten; 

3.2.13 an lebenden Tieren und Pflanzen; 

3.2.14 durch Nichterfüllung der Leistungspflicht aus Verkehrsver-
trägen (Eigenschäden des Versicherungsnehmers); 

3.2.15 in unmittelbarem Zusammenhang mit der Verwendung, 
Weiterleitung oder Rückzahlung von Vorschüssen, Erstat-
tungsbeträgen, Nachnahmen o.ä.; 

3.2.16 verursacht durch die Verwendung von chemischen, biolo-
gischen, biochemischen Substanzen oder elektromagneti-
schen Wellen als Waffen mit gemeingefährlicher Wirkung – 
gleichgültig durch wen – und zwar ohne Rücksicht auf 
sonstige mitwirkende Ursachen; 

3.2.17 die üblicherweise Gegenstand einer Betriebs, Produkt, 
Umwelt, Gewässerschaden, Kraftfahrzeug, Privathaft-
pflicht, Kreditversicherung sind oder aufgrund entspre-
chender üblicher Versicherungsbedingungen hätten ge-
deckt werden können; 

3.2.18 aus Personenschäden; 

3.2.19 die durch einen Mangel im Betrieb des Versicherungs-
nehmers (z. B. mangelnde Schnittstellenkontrolle) entstan-
den sind, dessen Beseitigung innerhalb einer angemesse-
nen Frist der Versicherer unter Ankündigung der Rechts-
folgen (Risikoausschluss) verlangt hatte; 

3.2.20 aus Carnet TIRVerfahren; 

3.2.21 auf Entschädigungen mit Strafcharakter, insbesondere 
„punitive“ oder „exemplary damages“ und nach den Arti-
keln 1792 ff. und 2270 des französischen Code Civil oder 
gleichartiger Bestimmungen anderer Länder. 

4. Begrenzung der Versicherungsleistung 

4.1 Die Versicherungsleistung ist je Schadenereignis, gleich-
gültig ob ein oder mehrere Ersatzberechtigte geschädigt 
sind, begrenzt auf einen Betrag von 

4.1.1 2.500.000 € für Güterschäden; 

4.1.2 600.000 € für reine Vermögensschäden; 

4.1.3 600.000 € für deliktische Ansprüche (Ziffer 1.1.2); 

4.1.4 25.000 € für Nachnahmeversehen (§ 422 HGB, Art. 21 
CMR); 

4.1.5 maximal 600.000 €, höchstens jedoch 8,33 SZR je kg, für 
Ansprüche nach ausländischem Recht (Ziffer 1.1.6); 

4.1.6 600.000 € für Ansprüche im Rahmen der persönlichen ge-
setzlichen Haftpflicht des Fahrers, Beifahrers oder der 
sonstigen Betriebsangehörigen (Ziffer 2.2); 

4.1.7 50.000 € für Kosten gemäß Ziffer 2.4.5; 

4.1.8 10.000 €, maximal jedoch 50 % des Wertes des Gutes, für 
Kosten gemäß Ziffer 2.4.6, 

4.2 Sofern der Versicherungsnehmer mit einem von ihm be-
auftragten Frachtführer nicht die gleiche Haftung vereinbart 
hat, die er gegenüber dem Auftraggeber übernommen hat, 
unabhängig davon, ob eine entsprechende Haftungsver-
einbarung mit dem beauftragten Frachtführer nicht oder 
nicht rechtswirksam getroffen wurde, leistet der Versiche-
rer im Rahmen der vereinbarten Entschädigungsgrenzen 
Ersatz maximal bis zur Höhe der gesetzlichen Regelhaf-
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tung von 8,33 SZR je Kilogramm des Rohgewichts der 
Sendung. 

4.3 Zusätzliche Begrenzung bei qualifiziertem Verschulden 

4.3.1 Bei Schäden, die vom Versicherungsnehmer oder seinen 
Repräsentanten durch Leichtfertigkeit und in dem Be-
wusstsein, dass ein Schaden mit Wahrscheinlichkeit ent-
stehen werde, herbeigeführt, durch Kardinalpflichtverlet-
zung oder durch grobes Organisationsverschulden verur-
sacht worden sind, ist die Versicherungsleistung mit der 
gesetzlich oder vertraglich zu leistenden Regelhaftung (§ 
449 HGBKorridor) grundsätzlich begrenzt.  
Darüber hinaus erbringen wir unabhängig vom Schadens-
fall und ereignis je Versicherungsjahr in den vorgenannten 
Fällen folgende Versicherungsleistungen: 

4.3.2 bis zu 250.000 € zusätzlich 

4.3.3 jedoch in jedem Fall bis zu 600.000 € für den Gesamt-
schaden, soweit die unter 4.3.1 und 4.3.2 beschriebene 
Ersatzleistung nicht ausreichend ist; 

4.4 Begrenzung der Versicherungsleistung pro Versicherungs-
jahr  
Die Höchstersatzleistung des Versicherers ist für alle 
Schadenereignisse der versicherten Verkehrsverträge ei-
nes Versicherungsjahres auf das Doppelte der in der Ziffer 
4.1 genannten Höchstsummen begrenzt. 

4.5 Die Grenzen der Versicherungsleistung umfassen die Er-
satzleistung aus der Befriedigung begründeter Ansprüche, 
die Schadenabwendungs und Schadenminderungskosten 
sowie die gerichtlichen und außergerichtlichen Kosten. 

5. Selbstbehalt 

5.1 Es kann vereinbart werden, dass sich der Versicherungs-
nehmer bei jedem Schadenereignis mit einem fest verein-
barten Betrag an einer Schadenersatzleistung selbst betei-
ligt. Der Selbstbehalt im Schadenfall bezieht sich dann 
auch auf die Aufwendungen des Versicherers für Kosten 
gemäß Ziffer 2.4 und 2.5. 

5.2 Soweit sich der Versicherer im Falle eines qualifizierten 
Verschuldens nicht auf die gesetzlichen oder vertraglich 
vereinbarten Haftungsbeschränkungen berufen kann, gilt 
ein Selbstbehalt von 25 %, mindestens 1.000 €, maximal 
25.000 €, je Versicherungsfall vereinbart. 

5.3 Ungeachtet sonstiger vereinbarter Selbstbehalte gilt: Im 
Falle des Diebstahls oder Raubes beladener Fahrzeuge 
während deren Einsatz im grenzüberschreitenden Stra-
ßengüterverkehr sowie im Falle der Ziffern 1.1.4 und 1.1.6 
trägt der Versicherungsnehmer 10 % der von dem Versi-
cherer zu zahlenden Ersatzleistung, mindestens 500 €, 
maximal 12.500 €, selbst. Diese Selbstbeteiligung entfällt, 
wenn das Fahrzeug entweder auf einem gesicherten 
Grundstück, bewachten Parkplatz oder sonst beaufsichtigt 
abgestellt war oder zwei unabhängig voneinander funktio-
nierende Diebstahlsicherungen (hierzu zählen nicht Tür-
schlösser) oder ein von dem Versicherer anerkanntes 
Diebstahlschutzgerät in Betrieb waren. Insoweit trifft den 
Versicherungsnehmer die Beweislast. 

5.4 Der Versicherungsnehmer verpflichtet sich, in den Fällen, 
in denen der Versicherer den Anspruch direkt mit dem Er-
satzberechtigten reguliert, den Selbstbeteiligungsbetrag 
nach Aufforderung durch den Versicherer unverzüglich an 
diesen zu erstatten. 

6. Beginn und Dauer der Versicherung, Fälligkeit, Bei-
trag, Beitrag/Schadenbelastung 

6.1 Beginn des Versicherungsschutzes 
Der Versicherungsschutz für die Haftung aus Frachtverträ-
gen gemäß Ziffer 1.1 beginnt zu dem im Versicherungs-
schein angegebenen Zeitpunkt. 

6.1.1 Dauer 
Der Vertrag ist für den im Versicherungsschein angegebe-
nen Zeitraum abgeschlossen. 

6.1.2 Stillschweigende Verlängerung 
Bei einer Vertragsdauer von mindestens einem Jahr ver-
längert sich der Vertrag um jeweils ein Jahr, wenn nicht ei-
ner der Vertragsparteien spätestens drei Monate vor dem 
Ablauf des jeweiligen Versicherungsjahres eine Kündigung 
zugegangen ist. Die Kündigung ist in Textform zu erklären. 

6.1.3 Vertragsdauer von weniger als einem Jahr 
Bei einer Vertragsdauer von weniger als einem Jahr endet 
der Vertrag, ohne dass es einer Kündigung bedarf, zum 
vorgesehenen Zeitpunkt. 

6.2 Fälligkeit des einmaligen oder des ersten Beitrages 

6.2.1 Liegt der angegebene Zeitpunkt nach dem Zugang des 
Versicherungsscheins, so hat der Versicherungsnehmer 
den einmaligen oder ersten Beitrag unverzüglich nach Ab-
lauf von zwei Wochen nach Zugang des Versicherungs-
scheins zu zahlen. 

6.2.2 Weicht der Versicherungsschein vom Antrag des Versiche-
rungsnehmers oder getroffenen Vereinbarungen ab, be-
trägt die Zahlungsfrist einen Monat nach Zugang des Ver-
sicherungsscheins. 

6.2.3 Liegt der angegebene Zeitpunkt vor dem Zugang des Ver-
sicherungsscheines, so beginnt der Versicherungsschutz 
zum angegebenen Zeitpunkt, wenn der einmalige oder ers-
te Beitrag unverzüglich nach Zugang des Versicherungs-
scheins gezahlt wird. 

6.2.4 Bei Vereinbarung der Beitragszahlung in Raten gilt die ers-
te Rate als erster Beitrag. 

6.3 Folgebeitrag Fälligkeit 
Ein Folgebeitrag wird zu dem vereinbarten Zeitpunkt der 
jeweiligen Versicherungsperiode fällig.  
Die Zahlung gilt als rechtzeitig, wenn sie innerhalb des im 
Versicherungsschein oder in der Beitragsrechnung ange-
gebenen Zeitraums bewirkt ist. 

6.4 Lastschrift 

6.4.1 Pflichten des Versicherungsnehmers 
Ist zur Einziehung des Beitrages das Lastschriftverfahren 
vereinbart worden, hat der Versicherungsnehmer zum 
Zeitpunkt der Fälligkeit des Beitrages für eine ausreichen-
de Deckung des Kontos zu sorgen. 

6.4.2 Änderung des Zahlungsweges 
Hat es der Versicherungsnehmer zu vertreten, dass eine 
oder mehrere Beiträge, trotz wiederholtem Einziehungs-
versuch, nicht eingezogen werden können, ist der Versi-
cherer berechtigt, die Lastschriftvereinbarung in Textform 
zu kündigen. Der Versicherer hat in der Kündigung darauf 
hinzuweisen, dass der Versicherungsnehmer verpflichtet 
ist, den ausstehenden Beitrag und zukünftige Beiträge 
selbst zu übermitteln. Durch die Banken erhobene Bear-
beitungsgebühren für fehlgeschlagenen Lastschrifteinzug 
können dem Versicherungsnehmer in Rechnung gestellt 
werden. 

6.5 Ratenzahlung 

6.5.1 Ist Ratenzahlung vereinbart, so gelten die ausstehenden 
Raten bis zu den vereinbarten Zahlungsterminen als ge-
stundet. 

6.5.2 Die gestundeten Raten der laufenden Versicherungsperio-
de werden sofort fällig, wenn der Versicherungsnehmer mit 
einer Rate ganz oder teilweise in Verzug gerät oder wenn 
eine Entschädigung fällig wird. 

6.6 Beitrag/Schadenbelastung 
Der Beitrag des Folgejahres richtet sich nach der Scha-
denbelastung des abgelaufenen Versicherungsjahres. Die 
Schadenbelastung ist das Verhältnis der im abgelaufenen 
Versicherungsjahr erbrachten Versicherungsleistungen – 
maßgebend ist der Zeitpunkt der Zahlung – zu den für den 
gleichen Zeitraum insgesamt geschuldeten Beiträgen ein-
schließlich sämtlicher Beitragszuschläge. Beträgt diese 
mehr als 70 %, so wird ein Zuschlag erhoben. Er beträgt 
bei einer Schadenbelastung von  

mehr als 70 % bis 80 % 15 % 
mehr als 80 % bis 100 % 40 % 
mehr als 100 % bis 120 % 70 % 
mehr als 120 % bis 140 % 100 % 
mehr als 140 % bis 160 % 130 % 
mehr als 160 % bis 180 % 160 % 

Übersteigt die Schadenbelastung 180 %, wird für das 
Folgejahr ein angemessener Beitrag geschuldet. 
Kommt innerhalb einer Frist von zwei Monaten, gerechnet 
von der Mitteilung des Versicherers über den Beitrag, eine 
Einigung nicht zustande, kann der Vertrag mit einer weite-
ren Frist von einem Monat gekündigt werden. Der Bei-
tragszuschlag für das laufende Versicherungsjahr bis zum 
Vertragsende beträgt 160 %. Beginnt der Versicherungs-
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schutz nach dem 30. Juni, wird der Beitrag erst nach Ab-
lauf des folgenden Versicherungsjahres neu errechnet un-
ter Berücksichtigung der Schadenbelastung seit Versiche-
rungsbeginn. Bei einer Verbesserung des Schadenverlau-
fes wird für das folgende Versicherungsjahr eine Herab-
setzung des Beitragszuschlags in die Stufe vorgenommen, 
bei deren Anwendung sich auf der Grundlage der Zahlen 
des abgelaufenen Versicherungsjahres eine Schadenbe-
lastung von nicht mehr als 70 % ergibt. 

7. Obliegenheiten vor Eintritt des Versicherungsfalles 

7.1 Dem Versicherungsnehmer obliegt es, dafür zu sorgen, 
dass 

7.1.1 die eingesetzten Fahrzeuge, Anhänger, Auflieger etc. sich 
in verkehrstüchtigem Zustand befinden, d.h. dass alle ge-
setzlichen oder sonstigen Vorschriften über die Fahr und 
Betriebssicherheit der Fahrzeuge eingehalten werden; 

7.1.2 nur einwandfreie und für den jeweiligen Auftrag geeignete 
Fahrzeuge, Auflieger und Anhänger, Wechselbrü-
cken/Container, Kräne/Hubgeräte, sowie sonstiges 
Equipment (einschließlich Seile, Gurte) verwendet werden; 

7.1.3 das Gut nur gegen Empfangsquittung ausgeliefert wird; 

7.1.4 nur solche Subunternehmer mit der Durchführung der ver-
sicherten Transporte beauftragt werden, die über die erfor-
derliche Erlaubnis, Berechtigung bzw. Genehmigung für 
diese Transporte verfügen; 

7.1.5 die beauftragten Subunternehmer das Bestehen einer 
nach Gesetz oder sonstigen Bestimmungen erforderlichen 
Frachtführerhaftungsversicherung durch Vorlage einer 
Versicherungsbestätigung, mindestens einmal jährlich, 
nachweisen; 

7.1.6 für Beförderungen von temperaturgeführten Gütern nur 
Fahrzeuge und Anhänger eingesetzt werden, die mit Tem-
peraturschreibern ausgerüstet sind. Die einzuhaltende 
Temperatur ist im Beförderungspapier zu vermerken und 
das Fahrpersonal anzuweisen, die Einhaltung der Tempe-
ratur während des Transportes regelmäßig zu prüfen und 
zu dokumentieren. Bei Beförderungen von Lebensmitteln 
sind die Vorschriften des ATP Abkommens zu beachten. 
Die Fahrzeuge und die Temperatureinrichtungen sind re-
gelmäßig, mindestens in den vom Hersteller vorgeschrie-
benen Intervallen, zu warten. 

7.2 Dem Versicherungsnehmer obliegt es, dass die für die Auf-
tragsabwicklung eingesetzten elektrischen Geräte, insbe-
sondere die Hard und Software zur Datenverarbeitung 
oder Steuerung von Maschinen und Anlagen, in ihrer 
Funktionsfähigkeit nicht gestört werden und eine den je-
weiligen Erfordernissen entsprechende Sicherung der Da-
ten gewährleistet ist. 

7.3 Dem Versicherungsnehmer obliegt es, für eine ordnungs-
gemäße Bewachung/Sicherung gegen Diebstahl oder 
Raub eigener oder in seinem Einfluss und Verantwor-
tungsbereich befindlicher fremder beladener Kraftfahrzeu-
ge, Anhänger und Wechselbrücken/ Container Sorge zu 
tragen, insbesondere auch zur Nachtzeit, an Wochenen-
den und Feiertagen. 

7.4 Dem Versicherungsnehmer obliegt es, bei Beförderungen 
im grenzüberschreitenden Straßengüterverkehr die Kraft-
fahrzeuge zusätzlich zu den Türschlössern mit zwei unab-
hängig voneinander funktionierenden Diebstahlsiche-
rungseinrichtungen auszurüsten, die beim Verlassen des 
Fahrzeuges in Betrieb zu setzen sind. Bei Verlassen zwi-
schen 22.00 Uhr und 6.00 Uhr oder für länger als 24 Stun-
den ist das Fahrzeug auf einem bewachten Parkplatz oder 
umfriedeten und abgeschlossenen Grundstück abzustel-
len. 

7.5 Dem Versicherungsnehmer obliegt es, für Beförderungen 
von Gütern mit einem Gesamtwert von mehr als 125.000 € 
im grenzüberschreitenden Verkehr nur solche Kraftfahr-
zeuge einzusetzen, die mit zwei unabhängig voneinander 
funktionierenden Diebstahlsicherungen (hierzu zählen 
nicht die Türschlösser und das Lenkradschloss) ausgerüs-
tet sind. Die Fahrer sind anzuweisen, die Diebstahlsiche-
rungen beim Verlassen des Fahrzeuges in Betrieb zu set-
zen. 

7.6 Dem Versicherungsnehmer obliegt es, im grenzüberschrei-
tenden Verkehr sowie bei Transporten innerhalb der aus-

ländischen Staaten alle vorgeschriebenen Auflagen der 
jeweiligen Staaten zu erfüllen, vorgeschriebene Fahrtrou-
ten einzuhalten. 

7.7 Dem Versicherungsnehmer obliegt es, seine Fahrer, Be-
diensteten und Beauftragten mit der erforderlichen Sorgfalt 
auszuwählen, über die Obliegenheiten zu belehren und de-
ren Einhaltung zu überwachen. 

7.8 Bei Verstoß gegen diese Bestimmungen wird der Versi-
cherer gemäß Ziffer 9. von der Verpflichtung zur Leistung 
frei. 

8. Obliegenheiten nach Eintritt des Versicherungsfalles 

8.1 Versicherungsfall im Sinne dieses Vertrages ist das Ereig-
nis, das die Verantwortlichkeit des Versicherungsnehmers 
aus versicherten Frachtverträgen gemäß Ziffer 1.1 zur Fol-
ge haben könnte. 

8.2 Dem Versicherungsnehmer obliegt es, 

8.2.1 jeden Versicherungsfall oder geltend gemachten Scha-
denersatzanspruch dem Versicherer unverzüglich, spätes-
tens innerhalb von zwei Wochen, nachdem er davon 
Kenntnis erhalten hat, in Textform zu melden; Schäden, 
deren voraussichtliche Höhe 2.500 € übersteigt, sind dem 
Versicherer vorab zu melden; 

8.2.2 für die Abwendung und Minderung des Schadens zu sor-
gen, dem Versicherer jede notwendige Auskunft wahr-
heitsgemäß zu erteilen, ihn bei der Abwehr unberechtigter 
Ansprüche zu unterstützen und, soweit für ihn zumutbar, 
Weisungen des Versicherers zu befolgen; 

8.2.3 den Versicherer unverzüglich zu benachrichtigen und die 
erforderlichen Rechtsmittel oder Rechtsbehelfe – insbe-
sondere Widerspruch gegen Mahnbescheide – einzulegen, 
wenn ein Anspruch gerichtlich geltend gemacht, Prozess-
kostenhilfe beantragt oder ihm der Streit verkündet wird; 

8.2.4 ohne Zustimmung des Versicherers den Freistellungsan-
spruch oder Regressansprüche weder abzutreten oder zu 
verpfänden. Eine Abtretung des Freistellungsanspruchs an 
den geschädigten Dritten ist zulässig; 

8.2.5 sich auf Verlangen und Kosten der Versicherer auf einen 
Prozess mit dem Anspruchsteller einzulassen und dem 
Versicherer die Prozessführung zu überlassen; 

8.2.6 jeden Unfall mit möglichem Schaden an der Ladung sowie 
jeden Diebstahl und sonstige Schäden durch strafbare 
Handlungen (z. B. Raub, mut oder böswillige Beschädi-
gung) unverzüglich der zuständigen Polizeidienststelle an-
zuzeigen; 

8.2.7 bei Unfällen und allen Schäden, die voraussichtlich den 
Betrag von 2.500 € übersteigen, unverzüglich den nächst 
zuständigen, vom Versicherer benannten HavarieKom-
missar zu benachrichtigen und dessen Weisungen zu be-
folgen; 

8.2.8 Ersatzansprüche gegen Dritte zu wahren und die Rekla-
mationsfristen zu beachten. 

8.2.9 Der Versicherer gilt als bevollmächtigt, alle zur Beilegung 
oder Abwehr des Anspruchs ihm zweckmäßig erscheinen-
de Erklärungen im Namen des Versicherungsnehmers ab-
zugeben. 

8.2.10 Im Versicherungsfall sind dem Versicherer insbesondere 
folgende Unterlagen einzureichen: 

– Vollständig ausgefüllte und vom Versicherungsnehmer 
und dem Fahrer unterschriebene Schadenmeldung mit 
allen vom Versicherer geforderten Angaben; 

– Frachtbrief (bei Sammelladungen auch Ladeliste), 
sonstige Beförderungs und Begleitpapiere, Übernah-
me und Ablieferungsquittung; 

– Original oder Kopie der Lieferfaktura über das vom 
Schaden betroffene Gut; 

– alle sonstigen den Schadenfall betreffenden Unterla-
gen, insbesondere Polizeiprotokoll bzw. Bescheinigung 
über die polizeiliche Meldung, Havariebericht und 
Schadenrechnungen des Anspruchstellers. 

8.2.11 Der Versicherer ist berechtigt 

– Schadenmeldungen vom geschädigten Ersatzberech-
tigten unmittelbar entgegenzunehmen; 

– Belege auch direkt vom ersatzberechtigten Anspruch-
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steller anzufordern; 

– Zahlungen an den Ersatzberechtigen mit befreiender 
Wirkung zu leisten. 

8.2.12 Bei Verstoß gegen diese Bestimmungen wird der Versi-
cherer gemäß Ziffer 9 von der Verpflichtung zur Leistung 
frei. 

8.3 Obliegenheiten zur Sicherung von Ersatzansprüchen  
Der Versicherungsnehmer hat seinen Ersatzanspruch oder 
ein zur Sicherung dieses Anspruchs dienendes Recht un-
ter Beachtung der geltenden Form und Fristvorschriften 
zu wahren und nach Übergang des Ersatzanspruchs auf 
den Versicherer bei dessen Durchsetzung durch den Ver-
sicherer, soweit erforderlich, mitzuwirken. Bei Verstoß ge-
gen diese Bestimmung wird der Versicherer gemäß Ziffer 
9.3 von der Verpflichtung zur Leistung frei. 

9. Leistungsfreiheit bei Obliegenheitsverletzung 

9.1 Verletzen der Versicherungsnehmer oder einer seiner Re-
präsentanten eine Obliegenheit, die er vor Eintritt des Ver-
sicherungsfalles gegenüber dem Versicherer zu erfüllen 
hat, so kann der Versicherer innerhalb eines Monats, 
nachdem er von der Verletzung Kenntnis erlangt hat, den 
Vertrag fristlos kündigen. Das Kündigungsrecht des Versi-
cherers ist ausgeschlossen, wenn der Versicherungsneh-
mer beweist, dass er die Obliegenheit weder vorsätzlich 
noch grob fahrlässig verletzt hat. 

9.2 Verletzen der Versicherungsnehmer oder einer seiner Re-
präsentanten gesetzliche oder vertraglich vereinbarte Ob-
liegenheiten vorsätzlich oder grob fahrlässig, ist der Versi-
cherer von der Leistung frei, es sei denn, die Verletzung 
war weder für den Eintritt oder die Feststellung des Versi-
cherungsfalls noch für die Feststellung oder den Umfang 
der Leistungspflicht ursächlich. Satz 1 gilt nicht, wenn der 
Versicherungsnehmer die Obliegenheit arglistig verletzt 
hat. 

9.3 Verletzt der Versicherungsnehmer die Obliegenheit nach 
Ziffer 8.3 vorsätzlich oder grob fahrlässig, ist der Versiche-
rer zur Leistung insoweit nicht verpflichtet, als er infolge 
dessen keinen Ersatz von dem Dritten erlangen kann. 

9.4 Bezieht sich die Verletzung von Obliegenheiten auf eine 
nach Eintritt des Versicherungsfalls bestehende Auskunfts 
oder Aufklärungsobliegenheit wie z. B. nach Maßgabe der 
Ziffern 8.2.1 bis 8.2.3 oder 8.2.6 wird der Versicherer auch 
ohne gesonderte Mitteilung der Rechtsfolge an den Versi-
cherungsnehmer von der Leistung frei. 

10. Schuldhafte Herbeiführung des Versicherungsfalles 
(Regress) 

10.1 Hat der Versicherer für einen Schaden einzutreten, der von 
dem Frachtführer oder seinen Repräsentanten vorsätzlich 
verursacht wurde, steht ihm gegenüber dem Versiche-
rungsnehmer ein Rückgriffsrecht zu. 

10.2 Hat ein sonstiger Erfüllungsgehilfe des Versicherungs-
nehmers den Schaden vorsätzlich verursacht, so besteht 
ein Rückgriffsrecht gegenüber dem Versicherungsnehmer, 
sofern er oder seine Repräsentanten bei der Auswahl oder 
Überwachung der Erfüllungsgehilfen die im Verkehr erfor-
derliche Sorgfalt vorsätzlich oder grob fahrlässig nicht be-
achtet haben. 

10.3 Das Recht des Versicherers zum Rückgriff gegen denjeni-
gen, der einen Schaden vorsätzlich herbeigeführt hat, 
bleibt unberührt, soweit der Versicherer trotzdem für einen 
Schaden Ersatz zu leisten hat. 

10.4 Der Versicherer ist ferner berechtigt, gegen den Versiche-
rungsnehmer Regress zu nehmen, wenn ein Versiche-
rungsausschluss gegeben war, eine Obliegenheitsverlet-
zung durch den Versicherungsnehmer oder seine Reprä-
sentanten zur Leistungsfreiheit des Versicherers geführt 
hätte oder ein nicht versicherter Verkehrsvertrag zugrunde 
lag, der Versicherer aber dennoch gegenüber dem Ge-
schädigten zur Leistung verpflichtet ist. 

11. Rechtsverhältnis nach dem Versicherungsfall 

11.1 Kündigungsrecht 
Hat der Versicherer nach dem Eintritt des Versicherungs-
falles den Anspruch des Versicherungsnehmers auf Frei-
stellung anerkannt oder zu Unrecht abgelehnt, kann jede 

Vertragspartei den Versicherungsvertrag kündigen. Dies 
gilt auch, wenn der Versicherer dem Versicherungsnehmer 
die Weisung erteilt, es zum Rechtsstreit über den An-
spruch des Dritten kommen zu lassen. Die Kündigung ist in 
Textform zu erklären. Sie muss der anderen Vertragspartei 
spätestens einen Monat nach Anerkennung oder Ableh-
nung des Freistellungsanspruchs oder seit der Rechtskraft 
des im Rechtsstreit mit dem Dritten ergangenen Urteils zu-
gegangen sein. 

11.2 Kündigung durch Versicherungsnehmer 
Kündigt der Versicherungsnehmer, wird seine Kündigung 
sofort nach ihrem Zugang beim Versicherer wirksam. 
Der Versicherungsnehmer kann jedoch bestimmen, dass 
die Kündigung zu einem späteren Zeitpunkt, spätestens 
jedoch zum Ende der laufenden Versicherungsperiode, 
wirksam wird. 

11.3 Kündigung durch Versicherer 
Eine Kündigung des Versicherers wird einen Monat nach 
ihrem Zugang beim Versicherungsnehmer wirksam. 

11.4 Der Versicherungsschutz für die Haftung aus Beförderun-
gen, die vor Wirksamwerden der Kündigung begonnen ha-
ben (siehe Ziffer 11.1), bleibt bis zur Beendigung des je-
weiligen Beförderungsvertrages in Kraft. 

12. Mehrfachversicherung 

12.1 Eine Mehrfachversicherung liegt vor, wenn das Risiko in 
mehreren Versicherungsverträgen versichert ist. 

12.2 Wenn die Mehrfachversicherung zustande gekommen ist, 
ohne dass der Versicherungsnehmer dies wusste, kann er 
die Aufhebung des später geschlossenen Vertrages ver-
langen. 

12.3 Das Recht auf Aufhebung erlischt, wenn der Versiche-
rungsnehmer es nicht innerhalb eines Monats geltend 
macht, nachdem er von der Mehrfachversicherung Kennt-
nis erlangt hat. Die Aufhebung wird zu dem Zeitpunkt wirk-
sam, zu dem die Erklärung, mit der sie verlangt wird, dem 
Versicherer zugeht. 

13. Übergang von Ersatzansprüchen 

Steht dem Versicherungsnehmer ein Ersatzanspruch ge-
gen einen Dritten zu, geht dieser Anspruch auf den Versi-
cherer über, soweit der Versicherer den Schaden ersetzt. 

14. Schriftform; Anzeigen und Willenserklärungen 

14.1 Form 
Soweit gesetzlich keine Schriftform verlangt ist und so weit 
in diesem Vertrag nicht etwas anderes bestimmt ist, sind 
die für den Versicherer bestimmten Erklärungen und An-
zeigen, die das Versicherungsverhältnis betreffen und die 
unmittelbar gegenüber dem Versicherer erfolgen, in Text-
form abzugeben. 

14.2 Erklärungen und Anzeigen sollen an die Hauptverwaltung 
des Versicherers oder an die im Versicherungsschein oder 
in dessen Nachträgen als zuständig bezeichnete Stelle ge-
richtet werden. Die gesetzlichen Regelungen über den Zu-
gang von Erklärungen und Anzeigen bleiben unberührt. 

15. Schlussbestimmung 

15.1 Soweit nicht in den Versicherungsbedingungen Abwei-
chendes bestimmt ist, gelten die sonstigen gesetzlichen 
Vorschriften, insbesondere das Versicherungsvertragsge-
setz. 

15.2 Die Bestimmungen des Vertrages gelten nur, soweit nicht 
die zwingende gesetzliche Pflichtversicherungsvorschrift 
gemäß § 7a GüKG mit den dort genannten Beschränkun-
gen und Summen entgegensteht. 

15.3 Soweit aufgrund gesetzlicher Bestimmungen Schadener-
satz in ausländischer Währung zu erfolgen hat, gilt für die 
im Rahmen des Vertrages vereinbarten €-Beträge der je-
weilige Gegenwert. 

15.4 Für diesen Vertrag gilt deutsches Recht. 


